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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1955

Norm

StVO §11 Abs1

Rechtssatz

Eine allgemeine P icht neben dem Geben des vorgeschriebenen Handzeichens vor dem Abbiegen die Fahrbahn hinter

sich zu beobachten, besteht nicht.

Entscheidungstexte

5 Os 563/55
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